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Teilstationär / Tagesklinik

• Wer braucht teilstationäre Leistungen?

• Was ist eine teilstationäre Leistung?

– Definition

– Abgrenzung Ambulante / Stationäre Leistung

• Wie können teilstationäre Leistungen im DRG System 

untergebracht werden?
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Entwicklungen zu teilstationären Leistungen

• 249.578 plausibilisierte Fälle

• 34 teilstationäre DRG ursprünglich entwickelt

• davon 1 operative DRG, 33 medizinische DRG

• zu 30 teilstationären DRG existierten gleich lautende, 
korrespondierende vollstationäre DRG 

• zu 6 teilstationären DRG existieren gleich lautende Ein-
Belegungstag-DRG
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Teilstationäre Leistungen
DRG System 2006

• Vorschläge in 2006 nicht umgesetzt

• Klare Definition fehlt

• Klare Trennung zwischen stationär und 
teilstationär nicht vorhanden

• 2 tagesbezogene DRG´s, eine 
unbewertet
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Teilstationär / Tagesklinik / Ambulant

Keine Frage der Leistungsdefintion sondern der 
sektoralen Erlöszuteilung
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Die Leistung

• Welche Leistung ist so sektoral gebunden dass sie

• A) nur im ambulanten Bereich erbracht werden kann?
– keine

• B) nur im stationären Bereich erbracht werden kann?
– wenige
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Ambulant Stationär
Ist die sektorale Trennung noch zeitgemäß?

Aus Sicht der Patienten nicht, denn:

– Wechselnde Ansprechpartner bei Notwendigkeit der 

Behandlung 
• Stationär ambulant

• Ambulant stationär

– Doppeluntersuchungen

– Informationsübermittlung suboptimal

– Fehlende Abstimmung der Behandlungskonzepte
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Ambulant Teilstationär
Ziel: Durchlässigkeit der Sektoren

– Stationäre Behandlung kann durch folgende ambulante 
Behandlung durch den gleichen Arzt kontinuierlich gestaltet 
werden

– Weniger personeller Aufwand für beide Seiten durch 
Vernetzung mit dem ambulanten Sektor möglich

• Informationsbeschaffung

• Doppeluntesuchungen

– Genaue Definition der Leistungen notwendig
• Wer ist wofür zuständig?

– Qualität der Versorgung kann verbessert werden
• Abstimmung der Behandlungskonzepte – Gemeinsame Behandlungspfade

• sektorenübergeifenden Massnahmen zur Qualitätssicherung möglich
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Was ist teilstationär?

• Eine Leistung die so aufwendig ist, dass sie ambulant 
nicht erbracht werden kann

• Eine Leistung die so aufwendig ist, dass sie ambulant 
nur schwer erbracht werden kann

• Eine Leistung die aufwendiger ist als ein ambulanter 
Besuch

• Die Behandlung eines multimorbiden Patienten, dem 
eine ambulante Behandlung nicht zumutbar ist
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Was ist teilstationär?

• Kopplung an das Erbringen einer definierten aufwendigen 

Leistung, z.B.

– intravenöse Chemotherapie

– Pleurapunktion, Aszitespunktion

– Diagnostische Organpunktion

– Transfusion

– Opiatpflichtiger Patient
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Ausblick

• Keine Etablierung von teilstationären DRG´s sondern 
Nutzung von Eintages DRG´s mit den 
entsprechenden Triggern

• Teilstationäre DRG´s werden etabliert, wenn 
kalkulierbare Unterschiede zu stationären DRG´s
gefunden werden

• Etablierung ambulanter Leistungen am Krankenhaus 
ausserhalb des DRG Systems


